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A Bekanntmachungen des Landkreises Schaumburg 

B Bekanntmachungen der kreisangehörigen Städte 
 und Gemeinden 

3. Satzung zur Änderung der Hundesteuersatzung der Stadt 
Rinteln

Aufgrund der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunal-
verfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.10.2010 (Nds. GVBl. 
S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
17.02.2021 (Nds. GVBl. S. 64), und den §§ 2 und 3 des Nieder-
sächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fas-
sung vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. S. 121), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24.10.2019 (Nds. GVBl. 
S. 309),  hat der Rat der Stadt Rinteln in seiner Sitzung am 
29.04.2021 folgende 3. Satzung zur Änderung der Hundesteuer-
satzung vom 29.09.1999 beschlossen: 

Artikel I 

§ 3 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

2) Gefährliche Hunde im Sinne von Absatz 1 Buchstaben d und 
e sind diejenigen Hunde, die eine gesteigerte Aggressivität auf-
weisen. Dies ist der Fall, wenn der Hund 

• insbesondere Menschen oder Tiere gebissen oder sonst eine 
über das natürliche Maß hinausgehende Kampfbereitschaft, 
Angriffslust oder Schärfe gezeigt hat oder 

• auf Angriffslust, auf über das natürliche Maß hinausgehende 
Kampfbereitschaft oder Schärfe oder auf ein anderes in der 
Wirkung gleichstehendes Merkmal gezüchtet, ausgebildet o-
der abgerichtet ist und 

die Fachbehörden die Gefährlichkeit des Hundes nach § 7 des 
Niedersächsischen Gesetzes über das Halten von Hunden 
(NHundG) festgestellt hat. In diesem Fall ist der Hund ab dem 
Ersten des Monats in dem die Gefährlichkeit festgestellt wird zu 
besteuern. 

In § 9 Abs. 2 wird die Angabe „20.000,-- DM“ durch die Angabe 
„10.000 €“ ersetzt.  

Artikel II 

Die 3. Satzung zur Änderung der Hundesteuersatzung der Stadt 
Rinteln tritt zum 01.06.2021 in Kraft. 

Rinteln, den 30.04.2021 

Stadt Rinteln 

Der Bürgermeister 
Thomas Priemer 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Stand: 01.03.2021
Sondernutzungsgebührensatzung der Stadt Stadthagen 

Aufgrund der §§ 10, 58, 111 des Niedersächsischen Kommunal-
verfassungsgesetzes (NKomVG), § 21 Niedersächsisches Stra-
ßengesetz (NStrG) und § 8 des Bundesfernstraßengesetzes 
(FStrG) in Verbindung mit der Satzung über Erlaubnisse für Son-
dernutzungen an Ortsstraßen und Ortsdurchfahrten vom 
23.06.2003 hat der Rat der Stadt Stadthagen im Umlaufverfah-
ren gemäß § 182 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 NKomVG folgende Satzung 
beschlossen: 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Für Sondernutzungen an Ortsstraßen und den in der Baulast 
der Stadt stehenden Gehwegen an Ortsdurchfahrten von Bun- 

des-, Landes- und Kreisstraßen werden Sondernutzungsgebüh-
ren nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erhoben. 

(2) Die Gebühren für Sondernutzungen an den Ortsdurchfahr-
ten richten sich nach den von den Straßenbaulastträgern ge-
troffenen besonderen Bestimmungen. 

§ 2 Gebührenpflicht 

(1) Gebühren für Sondernutzungen werden nach Maßgabe des 
anliegenden Gebührentarifs erhoben.  

(2) Sondernutzungen, die nach § 8 der Satzung über Erlaub-
nisse für Sondernutzungen an Ortsstraßen und Ortsdurchfahr-
ten vom 23.06.2003 keiner Erlaubnis bedürfen bleiben gebüh-
renfrei.  

(3) Sondernutzungen, die durch den anliegenden Gebührentarif 
nicht erfasst werden, unterliegen der Einzelfallentscheidung.  

(4) Die nach dem Tarif jährlich, monatlich oder täglich zu erhe-
bende Gebühr wird für jedes angefangene Kalenderjahr, jeden 
angefangenen Kalendermonat und für jeden angefangenen Tag 
errechnet. 

(5) Informationsstände zu politischen, weltanschaulichen, kari-
tativen und kirchlichen Zwecken sind von der Gebührenpflicht 
ausgenommen. 

(6) Jede unerlaubte Sondernutzung wird auf Kosten des Verur-
sachers beseitigt. Die Durchführung eines Bußgeldverfahrens 
bleibt vorbehalten.  

§ 3 Gebührenschuldner 

(1) Gebührenschuldner sind 

a) der Antragsteller, 
b) der Sondernutzungsberechtigte, auch wenn er selbst den 

Antrag nicht gestellt hat. 

(2) Sind mehrere Personen Gebührenschuldner, so haften sie 
als Gesamtschuldner. 

(3) In den Fällen des § 7 Abs. 2 der Satzung über Erlaubnisse 
für Sondernutzungen an Ortsstraßen und Ortsdurchfahrten vom 
23.06.2003 haftet auch der Dritte, der seine schriftliche Zustim-
mung zu der Sondernutzung erteilt hat, wenn die Gebühr von 
dem in Abs. 1 bezeichneten Gebührenschuldner nicht erlangt 
werden kann. 

§ 4 Entstehung und Fälligkeit der Gebühr 

(1) Die Gebührenschuld entsteht 

a) für Sondernutzungen auf Zeit: 
    bei Erteilung der Erlaubnis für deren Dauer; 

b) für Sondernutzungen auf Widerruf: 
    erstmalig bei der Erteilung der Erlaubnis für das laufende 
    Kalenderjahr  
    für nachfolgende Jahre jeweils am 31. Januar; 

c) für Sondernutzungen, für die bei Inkrafttreten dieser  
    Satzung eine Erlaubnis bereits erteilt war: 
    mit Inkrafttreten der Satzung; 

(2) Die Gebühren werden durch Gebührenbescheid erhoben. 
Sie sind 14 Tage nach Zugang des Bescheides fällig. Sie wer-
den im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen. 

§ 5 Gebührenerstattung 

(1) Wird eine auf Zeit erteilte Sondernutzung vorzeitig aufgege-
ben, besteht kein Anspruch auf Erstattung entrichteter Gebüh-
ren. 



                                                                        Abl. LK SHG   Nr. 5/2021, ausgegeben am 31.05.2021 

57

(2) Im Voraus entrichtete Gebühren werden anteilmäßig erstat-
tet, wenn die Sondernutzungserlaubnis aus Gründen widerrufen 
wird, die vom Gebührenschuldner nicht zu vertreten sind. 

§ 6 Stundung und Erlass 

(1) Auf Antrag kann die Sondernutzungsgebühr im Rahmen der 
rechtlichen Voraussetzungen gestundet oder erlassen werden. 

§ 7 Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. 

(2) Am gleichen Tage tritt die Sondernutzungsgebührensatzung 
der Stadt Stadthagen vom 28.06.2011 i.d.F. der 1. Änderungs-
satzung vom 01.08.2011 außer Kraft. 

Stadthagen, den 27.04.2021 
Der Bürgermeister 

Theiß 
Bürgermeister 

Gebührentarif 
(Anlage zur Sondernutzungsgebührensatzung) 

Lfd. 
Nr.

Art der Sondernutzung 
Maß-
stab 

Täg-
lich 

Monat-
lich 

Jähr-
lich 

1 

Auslagetische und –
ständer zum Verkauf  
oder zur Warenpräsen-
tation 

m² 4,00 42,00

2 
Ortsfeste (Waren-)Au-
tomaten, Schaukästen, 
Vitrinen  

pro 
Stück

4,00 42,00

3 

Tische, Sitzgelegenhei-
ten, Sonnenschirme, 
Pflanzkübel, u. Ä., die 
zu gewerblichen Zwe-
cken auf öffentlichen 
Straßenflächen aufge-
stellt werden  

m² 0,75

4 Tribünen und Podeste m² 0,18

5 
Feste Verkaufsstände, 
Imbissstände, Kioske  
u. a.  

m² 8,00 90,00

6 
Verkaufswagen und 
ambulante Verkaufs-
stände aller Art  

Pro 
Stück

20,00

7 

Reklametafeln, Hin-
weisschilder, Straßen-
stopper, u.ä. sowie 
Fahrradständer   

Pro 
Stück

3,50 35,00

8 
Plakatierung (bis max. 
DIN A0)  

Je 
Pla-
kat 

0,50

9 

Verteilen von Handzet-
teln oder anderen Wer-
beschriften (Ausnahme 
politischer, religiöser  
oder anderer nicht kom-
merzieller Inhalt) sowie 
Werbung durch Perso-
nen, die Plakate o.ä. 
umhertragen 

Je 
Per-
son 

20,00

------------------------------------------------------------------------------------

Stand: 25.02.2021 
Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Nutzung 
von Obdachlosenunterkünften in der Stadt Stadthagen 

Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kom-
munalverfassungsgesetzes (NKomVG) sowie §§ 1, 2 und 5 des 
Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) i.V.m. 
§ 6 der Satzung der Stadt Stadthagen über die Benutzung von 
Obdachlosenunterkünften in der Stadt Stadthagen hat der Rat 
der Stadt Stadthagen im Umlaufverfahren gemäß § 182 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 1 NKomVG folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 Gebührenpflicht 

(1) Die Nutzung der Obdachlosenunterkünfte ist gebührenpflich-
tig. Die Gebührenpflicht entsteht mit dem Tag der Verfügung 
des Nutzungsrechtes. Bei ungerechtfertigter Nutzung mit dem 
Tag der tatsächlichen Nutzung. Die Gebührenpflicht endet mit 
dem endgültigen Auszug aus den städtischen Obdachlosenun-
terkünften. 

(2) Gebührenschuldner ist derjenige, dem die Unterkunft von 
der Stadt zugewiesen wurde oder derjenige, der sie tatsächlich 
nutzt. Jede Haushaltsgemeinschaft haftet als Gesamtschuldner. 

(3) Abweichend von Abs. 1 ist die gelegentliche Übernachtung 
im Sinne des § 2 Abs. 1 Satz 3 der Satzung der Stadt Stadtha-
gen über die Benutzung von Obdachlosenunterkünften in der 
Stadt Stadthagen gebührenfrei. 

§ 2 Höhe der Gebühr 

(1) Die monatliche Gebühr für Obdachlosenunterkünfte nach § 
1 Abs. 1 der Satzung der Stadt Stadthagen über die Benutzung 
von Obdachlosenunterkünften beträgt je m2 der zugewiesenen 
Wohnfläche

    in der Unterkunft Herminenstraße 54/56 17,50 € 
                              und 
    in der Lauenhäger Straße 93 17,50 € 

In dieser Gebühr sind sämtliche Nebenkosten enthalten. 

(2) Für begonnene Monate erfolgt eine taggenaue Abrechnung 
der Benutzungsgebühren. 

(3) Für die in § 1 Abs. 2 der Satzung über die Benutzung von 
Obdachlosenunterkünften der Stadt Stadthagen genannten Ob-
dachlosenunterkünfte wird eine Kostenerstattung in Höhe der 
ausfallenden Mieteinnahmen erhoben. 

(4) Für die in § 1 Abs. 3 und Abs. 4 der Satzung über die Benut-
zung von Obdachlosenunterkünften der Stadt Stadthagen ge-
nannten Obdachlosenunterkünfte sind die der Stadt entstande-
nen Kosten zu erstatten. 

§ 3 Fälligkeit 

(1) Gebühren gemäß § 2 dieser Satzung sind in einer Summe 
monatlich im Voraus bis spätestens zum 15. eines jeden Monats 
an die Stadtkasse zu zahlen. 

(2) Abwesenheit entbindet nicht von der Pflicht, die Gebühren 
zu tragen. 

(2) Rückständige Gebühren werden im Verwaltungszwangsver-
fahren eingezogen. 

§ 4 Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt am 01.06.2021 in Kraft. 

(2) Am gleichen Tage tritt die Satzung über die Erhebung von 
Gebühren für die Nutzung von Obdachlosenunterkünften in der 
Stadt Stadthagen i.d.F. der 2. Änderungssatzung vom 
16.06.2006 außer Kraft. 
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Stadthagen, den 27.04.2021 
Der Bürgermeister 

Theiß 
Bürgermeister 

------------------------------------------------------------------------------------ 

I 
Haushaltssatzung der Gemeinde Nienstädt für das Haus-
haltsjahr 2021 

Aufgrund des § 112 Niedersächsisches Kommunalverfassungs-
gesetz hat der Rat der Gemeinde Nienstädt auf seiner Sitzung 
am 17.02.2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushalts-
jahr 2021 beschlossen: 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird  

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  

1.1. der ordentlichen Erträge auf  6.093.900,00 € 

1.2. der ordentlichen Aufwendungen auf 6.272.400,00 € 

1.3. der außerordentlichen Erträge auf 0,00 € 

1.4. der außerordentlichen Aufwendungen auf 0,00 € 

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 

2.1. der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 
5.866.400,00 € 

2.2. der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 
5.733.800,00 € 

2.3. der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 0,00 € 

2.4. der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 
910.600,00 € 

2.5. der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeiten auf 
728.500,00 € 

2.6. der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten auf 
57.600,00 € 

festgesetzt. 

Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushalts 6.594.900,00 € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushalts 6.702.000,00 € 

§ 2 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für In-
vestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Krediter-
mächtigung) wird auf 728.500,00  € festgesetzt. 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

§ 4 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditäts-
kredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in An-
spruch genommen werden dürfen, wird auf 800.000,-- € festge-
setzt. 

§ 5 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das 
Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuern 

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe  
    (Grundsteuer A)  350 v.H.

b) für die Grundstücke  
    (Grundsteuer B)  370 v.H. 

2. Gewerbesteuer  355 v.H. 

§ 6 

Für die Befugnis der Gemeindedirektorin, über- und außerplan-
mäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 117 
NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Auszahlun-
gen bis zur Höhe von 2.000,-- € als unerheblich. 

31688 Nienstädt, den 18.02.2021 

                 Widdel                                  Wiechmann 
Bürgermeister                      Gemeindedirektorin 

II 
Der Landkreis Schaumburg hat mit Verfügung vom 05.05.2021, 
Az.: 20 14 10/53, die vorstehende Haushaltssatzung der Ge-
meinde Nienstädt für das Haushaltsjahr 2021 genehmigt. Die 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öf-
fentlich bekannt gegeben. 

Der Haushaltsplan 2021 liegt gemäß § 114 Absatz 2 NKomVG 
für sieben Werktage, außer samstags, beginnend mit dem Tage 
nach der Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis 
Schaumburg in der Samtgemeindeverwaltung Nienstädt, Bahn-
hofstraße 7, 31691 Helpsen, zu jedermanns Einsicht öffentlich 
aus. 

Veröffentlicht: 
31688 Nienstädt, 19.05.2021 

Wiechmann 
Gemeindedirektorin 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Bekanntmachung 
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 der Gemeinde 
Nienstädt 

Der Rat der Gemeinde Nienstädt hat in seiner Sitzung am 
20.05.2021 folgende Beschlüsse gefasst: 

1. Der Jahresabschluss 2017, bestehend aus der Ergebnisrech-
nung, einer Finanzrechnung, einer Bilanz und einem Anhang 
wird beschlossen. 

2. Der Gemeindedirektorin wird für das Haushaltsjahr 2017 un-
eingeschränkte Entlastung erteilt. 

Der Jahresabschluss 2017 mit dem Rechenschaftsbericht für 
das Haushaltsjahr 2017 sowie der Schlussbericht über die Prü-
fung des Jahresabschlusses zum 31.12.2017 der Gemeinde 
Nienstädt liegt an sieben Werktagen (außer samstags), begin-
nend mit dem Tag nach der Bekanntmachung im Amtsblatt für 
den Landkreis Schaumburg, in der Gemeindeverwaltung Nien-
städt, Sülbecker Str. 8, 31688 Nienstädt, und in der Samtge-
meindeverwaltung Nienstädt, Bahnhofstraße 7, 31691 Helpsen, 
während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht öffentlich 
aus. 

31688 Nienstädt, 25.05.2021 

Gemeinde Nienstädt 

Wiechmann 
Gemeindedirektorin 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Haushaltssatzung 2021 der Gemeinde Apelern 

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Apelern 
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in der Sitzung am 27.04.2021 folgende Haushaltssatzung be-
schlossen: 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird 

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
1.1 der ordentlichen Erträge auf  2.838.500 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf  3.509.500 Euro 

1.3 der außerordentlichen Erträge auf  146.300 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf  0,00 Euro 

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

2.742.400 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

3.328.200 Euro 

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 653.200 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 527.000 Euro 

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0,00 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 37.300 Euro 

festgesetzt. 

Nachrichtlich:  
Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 3.395.600 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 3.892.500 Euro. 

§ 2 

Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wer-
den nicht veranschlagt. 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt. 

§ 4 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditäts-
kredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in An-
spruch genommen werden dürfen, wird auf 400.000 Euro fest-
gesetzt. 

§ 5 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das 
Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer 

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe  
      (Grundsteuer A)  350 v. H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)  370 v. H. 

2. Gewerbesteuer  350 v. H. 

§ 6 

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen 
sind als unerheblich im Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG anzu-
sehen, wenn sie im Haushaltsjahr 1.000 € pro Buchungsstelle 
nicht überschreiten. 
Die nach § 12 KomHKVO für Investitionen von erheblicher Be-
deutung festzulegende Wertgrenze liegt bei 50.000 €.  

Apelern, den 27.04.2021 

                   Hudalla                                          Kölle 
           Gemeindedirektor                           Bürgermeister

Die vorstehende Haushaltssatzung wird im Amtsblatt für den 
Landkreis Schaumburg öffentlich bekannt gemacht. Die Kennt-
nisnahme durch die Aufsichtsbehörde ist mit Schreiben vom 
17.05.2021 erfolgt. 

Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt gemäß § 114 Abs. 2 
NKomVG für 7 Werktage (außer samstags), beginnend mit dem 
Tage nach dieser Bekanntmachung, im Rathaus, Zimmer 108, 
Amtsstr. 5, 31552 Rodenberg, während der Dienststunden zur 
Einsichtnahme öffentlich aus. 

Rodenberg, d. 25.05.2021 

Gemeinde Apelern 

Der Gemeindedirektor 
Hudalla 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Satzung über die Aufhebung der Satzung über die Erhe-
bung von Beiträgen nach S 6 NKAG für straßenbauliche 
Maßnahmen im Flecken Lauenau 

Aufgrund der §§ 10 und 135 des Niedersächsischen Kommu-
nalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 
(Nds. GVBI. S. 576) hat der Rat des Flecken Lauenau in seiner 
Sitzung am 16.12.2015 folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 

Die Satzung des Flecken Lauenau über die Erhebung von Bei-
trägen nach § 6 des Niedersächsischen Kommunalabgabenge-
setzes für straßenbauliche Maßnahmen (Straßenausbaubei-
tragssatzung) wird aufgehoben. 

§ 2 

Die Satzung tritt am 14. Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. 

Lauenau, den 29.04.2021 

Flecken Lauenau 

Gemeindedirektor 
Sven Janisch 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Satzung der Samtgemeinde Sachsenhagen über die Aufhe-
bung der Betriebssatzung Eigenbetrieb für die Abwasser-
beseitigung Samtgemeinde Sachsenhagen  

Aufgrund der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunal-
verfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010, Nds. GVBl. 
2010, Seite 576, zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 28.04.2021 (Nds. GVBl. Seite 240) hat der Rat der Samt-
gemeinde Sachsenhagen in seiner Sitzung am 06.05.2021 fol-
gende Satzung beschlossen: 

§ 1 

Die Betriebssatzung Eigenbetrieb für die Abwasserbeseitigung 
Samtgemeinde Sachsenhagen vom 10.12.2009 wird aufgeho-
ben. 

Sachsenhagen, den 20.05.2021 

Wedemeier 
Samtgemeindebürgermeister 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Bekanntmachung der Samtgemeinde Sachsenhagen 

Der Rat der Samtgemeinde Sachsenhagen hat in seiner Sitzung 
am 06. Mai 2021 den Jahresabschluss 2019 mit dem Prüfbericht 
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des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Nienburg/We-
ser und der Stellungnahme der Samtgemeinde Sachsenhagen 
festgestellt und dem Samtgemeindebürgermeister Entlastung 
erteilt. 

Das Jahresergebnis schließt mit einem Überschuss von 
261.432,45 € ab. Das Jahresergebnis 2019 ist auf das Haus-
haltsjahr 2020 vorzutragen. Der Überschuss des Jahresergeb-
nisses 2019 ist entsprechend § 110 Abs. 6 des Niedersächsi-
schen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) mit 
256.480,79 € in die Rücklage aus Überschüssen des ordentli-
chen Ergebnisses und mit 4.951,66 € in die Rücklage aus Über-
schüssen des außerordentlichen Ergebnisses einzustellen. 

Der Jahresabschluss mit dem Schlussbericht des Rechnungs-
prüfungsamtes des Landkreises Nienburg/Weser und der Stel-
lungnahme der Samtgemeinde Sachsenhagen liegt in der Zeit 
vom 07. Juni 2021 bis 18. Juni 2021 im Rathaus Sachsenha-
gen der Samtgemeinde Sachsenhagen, Markt 1, 31553 Sach-
senhagen, während der Dienstzeiten zur Einsichtnahme aus. 

Sachsenhagen, den 25.05.2021 

Samtgemeinde Sachsenhagen 

Wedemeier 
Samtgemeindebürgermeister 

Aushang: Do. 03.06.2021                 Abnahme: Di. 22.06.2021 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Bekanntmachung des Flecken Hagenburg 

Der Rat des Flecken Hagenburg hat in seiner Sitzung am 
26.04.2021 den Jahresabschluss 2018 mit dem Prüfbericht des 
Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Nienburg/Weser 
und der Stellungnahme der Samtgemeinde Sachsenhagen fest-
gestellt und dem Gemeindedirektor Entlastung erteilt. 

Das Jahresergebnis 2018 mit einem Überschuss von 
368.970,53 € wird auf das Haushaltsjahr 2019 vorgetragen. Der 
Überschuss des Jahresergebnisses 2018 ist entsprechend 
§ 110 Abs. 6 NKomVG mit 356.169,05 € in die Rücklage aus 
Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und mit 
12.801,48 € in die Rücklage aus Überschüssen des außeror-
dentlichen Ergebnisses einzustellen.  

Der Jahresabschluss mit dem Schlussbericht des Rechnungs-
prüfungsamtes des Landkreises Nienburg/Weser und der Stel-
lungnahme der Samtgemeinde Sachsenhagen liegt in der Zeit
vom 07. Juni 2021 bis 18. Juni 2021 im Rathaus Sachsenha-
gen der Samtgemeinde Sachsenhagen, Markt 1, 31553 Sach-
senhagen, während der Dienstzeiten zur Einsichtnahme aus. 

Hagenburg, den 04.05.2021 

Flecken Hagenburg 

Der Gemeindedirektor 
Wedemeier 

Aushang: Do. 27.05.2021                Abnahme: Di. 22.06.2021 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Bekanntmachung des Flecken Hagenburg 

Der Rat des Flecken Hagenburg hat in seiner Sitzung am 
26.04.2021 den Jahresabschluss 2019 mit dem Prüfbericht des 
Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Nienburg/Weser 
und der Stellungnahme der Samtgemeinde Sachsenhagen fest-
gestellt und dem Gemeindedirektor Entlastung erteilt. 
Das Jahresergebnis 2019 wird mit einem Fehlbetrag von 
98.471,21 € auf das Haushaltsjahr 2020 vorgetragen. Der Fehl-
betrag des Jahresergebnisses 2019 ist entsprechend § 110 
NKomVG mit einer Entnahme von 142.779,46 € aus der Rück-
lage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und einer 

Einstellung von 44.308,25 € in die Rücklage aus Überschüssen 
des außerordentlichen Ergebnisses auszugleichen.  

Der Jahresabschluss mit dem Schlussbericht des Rechnungs-
prüfungsamtes des Landkreises Nienburg/Weser und der Stel-
lungnahme der Samtgemeinde Sachsenhagen liegt in der Zeit
vom 07. Juni 2021 bis 18. Juni 2021 im Rathaus Sachsenha-
gen der Samtgemeinde Sachsenhagen, Markt 1, 31553 Sach-
senhagen, während der Dienstzeiten zur Einsichtnahme aus. 

Hagenburg, den 04.05.2021 

Flecken Hagenburg 

Der Gemeindedirektor 
Wedemeier 

Aushang: Do. 27.05.2021                   Abnahme: Di. 22.06.2021 

C Amtliche Bekanntmachungen anderer  
 Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des  
 öffentlichen Rechts 

1. Ergänzung der Friedhofsgebührenordnung für den Fried-
hof der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Vehlen vom 21.10.2020 

§ 6 

II. Gebühren für die Benutzung der Leichenkammer/Fried-
hofskapelle: 

3. Trauerfeier außerhalb der üblichen Bestattungszeiten: 
    Zuschlag je Bestattungsfall: 100,-- Euro 

III. Gebühren für die Beisetzung: 

für das Ausheben und Verfüllen der Grube einschließlich Säu-
berung der Nachbargräber und Abfahren des Bodens: 

1. für eine Erdbestattung: 
c) Zuschlag für eine Beisetzung außerhalb der üblichen Be-

stattungszeiten bei Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Le-
bensjahr:  100,-- Euro 

d) Zuschlag für eine Beisetzung außerhalb der üblichen Be-
stattungszeiten bei Verstorbenen ab dem 6. Lebensjahr: 

280,--Euro 

2. für eine Urnenbestattung: 
a) Zuschlag für eine Beisetzung außerhalb der üblichen Be-

stattungszeiten: 50,--Euro 

§ 8 Schlußvorschriften

(1) Diese Friedhofsgebührenordnung tritt nach ihrer Genehmi-
gung am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

Vehlen, den 14.04.2021 

Kirchenvorsteher           Kirchenvorsteher              Kirchenvorsteher 
Günter Fischer, P.       Joachim Schulte            Karlheinz Bruns 

Genehmigt gemäß § 5 Abs. 3 der Rechtsverordnung über die 
Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverordnung) in 
Verbindung mit § 37 Abs. 1 Nr. 9 Kirchengemeindeordnung für 
den Zeitraum von 3 Jahren. 

Bückeburg, den 26. April 2021 

Das Landeskirchenamt 
Im Auftrag 
Jaksties 

D Sonstige Mitteilungen 


